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U n t e r r i c h t u n g

durch den Präsidenten des Landtags

Aktuelle Stunde

Die Fraktion der CDU hat mit Schreiben vom 23. Januar 2026 eine Ak-
tuelle Stunde zum Thema

„Sportland Thüringen – Schwung der Weltcups in Oberhof nutzen, 
Thüringen als Standort für zukünftige Sportgroßveranstaltungen stär-
ken“

beantragt.

Begründung:

Die aktuellen Weltcup-Wochen in Oberhof und die bevorstehenden Olym-
pischen Winterspiele in Milano-Cortina im Jahr 2026 rücken den Spit-
zensport sowie Thüringer Sportlerinnen und Sportler national und inter-
national in den Fokus. Diese Großereignisse zeigen die Leistungs- und 
Organisationsfähigkeit unseres Freistaats und verdeutlichen die enor-
me Strahlkraft des Sports sowie das hohe gesellschaftliche Interesse 
an sportlichen Aktivitäten.

Thüringen als Sportland zukunftsfest zu machen bedeutet, Kinder und 
Jugendliche frühzeitig für Sport zu begeistern, unsere rund 3.200 Sport-
vereine, 385.000 Vereinsmitglieder und über 60.000 Ehrenamtliche wirk-
sam zu unterstützen und die Gesundheits-, Bildungs- und Integrations-
funktion des Sports langfristig zu sichern. Sportvereine leisten einen 
unverzichtbaren Mehrwert zur Bewegungsförderung, zur sozialen In-
tegration und zur Stärkung des Gemeinschaftssinns. Sie sind in vielen 
Kommunen und Städten, gerade im ländlichen Raum, neben der Feu-
erwehr und der Kirche der soziale Kitt unserer Gesellschaft.

Vor diesem Hintergrund ist zu diskutieren, wie zukünftig Großveranstal-
tungen wie die Weltcups in Oberhof und Weltmeisterschaften, gerade 
mit Blick auf eine Ersatzbewerbung für die Rennrodelweltmeisterschaft  
im Jahr 2028, und die Olympischen Spiele als Leuchtturmprojekte ge-
nutzt werden können, um gezielte Investitionen in Breitensportstruktu-
ren anzustoßen, Nachwuchsleistungs- und Spitzensport zu fördern und 
den organisierten Sport in Thüringen weiterzuentwickeln.

Dr. Thadäus König 
Präsident des Landtags
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